
Der Haupt- und Finanzsausschuss empfiehlt dem Rat, dem Antrag der 
Behindertensportgemeinschaft Schleiden auf Korrektur der vorgenommenen Erhöhung 
des Benutzungsentgelts zuzustimmen und das Entgelt auf 25,-- Euro je Nutzung 
festzusetzen. 

 

 


